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9.  Erwerb von Grundstücken und Bodenordnung 
 
9.1 Förderbarer Grunderwerb 

Gefördert werden kann nur der Erwerb von Grundstücken und Rechten an Grundstücken aufgrund 
entsprechenden Vertrages oder gesetzlicher Vorschriften (insbesondere des Baugesetzbuches), soweit er 
für die Erneuerung unmittelbar erforderlich ist.

9.2 Förderfähige Ausgaben 

1Förderfähig ist der tatsächlich erforderliche Aufwand, um die Verfügungsgewalt zu erhalten. 2Hierzu zählen

–  der Kaufpreis oder die Entschädigung einschließlich der Gebäude und sonstigen Anlagen bis zur Höhe 
des Verkehrswertes,

 
–  die zwingend anfallenden Nebenkosten.

 
9.3 Zwischenfinanzierung des Grunderwerbs 

Sollen Grundstücke neuen Nutzungen zugeführt werden und ist hierzu ein Zwischenerwerb erforderlich, ist 
die Förderung regelmäßig auf die Ausgaben für die Zwischenfinanzierung bis zur Konkretisierung der 
Nutzungsabsichten, in der Regel jedoch auf längstens fünf Jahre, zu beschränken.

9.4 Bereitstellung von Grundstücken 

Die Förderung eines Grunderwerbs scheidet aus, soweit die Gemeinde für den beabsichtigten 
Erneuerungszweck geeignete Grundstücke oder entsprechendes Tauschland selbst besitzt 
(Bereitstellungspflicht).

9.5 Bodenordnung 

1Förderfähig sind die Ausgaben für Maßnahmen, die nach den Bestimmungen des Städtebaurechts zur 
rechtlichen oder tatsächlichen Neuordnung der Grundstücke entsprechend den Erneuerungszielen 
durchgeführt werden. 2Dies gilt auch für die Ausgaben bei einer entsprechenden vertraglichen Regelung.


